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§ 4
Aufbau- und Investitionsbauleitungen

(1) Aufbau- bzw. Investitionsbauleitungen haben die 
aus der Neuregelung der Industrieabgabepreise ent
stehenden Mehraufwendungen an Verwaltungskosten, 
die sich aus der Abnahme von Kohle, Koks, Elektro
energie, Gas und Wärme ergeben, aus ihren Einnahmen 
aus Gebühren für die Bauleitungstätigkeit zu finan
zieren.

(2) Mehraufwendungen der Aufbau- und Investitions
bauleitungen, die aus der Beistellung von Kohle, Koks, 
Elektroenergie, Gas und Wärme auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen eintreten, sind im Rahmen der für die 
jeweiligen Investitionsmaßnahmen geplanten Mittel zu 
finanzieren.

§ 5
Durchführung von Funktionsproben

Bei Funktionsproben, Probebetrieb sowie Leistungs
versuchen und ähnlichem gemäß § 2 der Ersten Durch
führungsbestimmung vom 13. September 1962 zur Ver
ordnung über die Planung, Vorbereitung und Durchfüh
rung der Investitionen (GBl. II S. 595) sind die gegen
über dem Projekt anfallenden Mehraufwendungen für 
Kohle, Koks, Elektroenergie, Gas und Wärme aus den 
geplanten Mitteln für die jeweiligen Investitionsmaß
nahmen zu finanzieren.

§ 6
Beizustellende Erzeugnisse der Feuerfestindustrie

Betriebe, die für Generalreparaturen an Ofenbauten 
und Kesseleinmauerungen Erzeugnisse der Feuerfest
industrie beistellen, haben die Materialbeistellung zu 
Preisen nach dem Stand vom 1. April 1964 abzurech
nen. Die dadurch bei der Ausführung von General
reparaturen auftretenden Mehraufwendungen sind aus 
den geplanten Mitteln für die jeweiligen Investitions
maßnahmen zu finanzieren.

§ 7
Nachweis der Mehraufwendungen

Mehraufwendungen gemäß § 3 Abs. 2 Buchst, b und 
Abs. 3, § 4 Abs. 2 und §§ 5 und 6, die durch zusätzliche 
Einsparungen der Betriebe, Aufbau- bzw. Investitions
bauleitungen, der WB bzw. Planträger nicht gedeckt 
werden können, sind den die Investitionen finanzieren
den Kreditinstituten nachzuweisen. Die Keditinstitute 
sind ermächtigt, in begründeten Fällen die Überschrei
tung der geplanten finanziellen Mittel zu genehmigen.

Anordnung 
über den Bezug von Kraftstoffen 

durch den Kohleplatzhandel 
für die Durchführung von Kohletransporten.

(Werkverkehr)

Vom 27. Februar 1964

Im Zusammenhang mit der Industriepreisreform für 
feste Brennstoffe sind auch die Handelsspannen und 
Zuschläge für den Kohleplatzhandel neu geregelt 
worden. Die Handelsspannen und Zuschlagsätze für 
den gesamten Kohleplatzhandel nach der Preisanord
nung Nr. 3002 vom 21. Januar 1964 — Kohle und 
Koks — (Sonderdruck Nr. P 3002 des Gesetzblattes) 
berücksichtigen die Abschaffung des Bezuges preis- 

6 ermäßigter Kraftstoffe durch den Kohleplatzhandel für 
den Transport fester Brennstoffe. Hierzu wird in 
Übereinstimmung mit dem Ministerium der Finanzen 
folgendes angeordnet:

§ 1
Diese Anordnung gilt für alle Betriebe des 

staatlichen, 
halbstaatlichen, 
genossenschaftlichen und 
privaten

Kohleplatzhandels sowie für den Kommissionshandel.

§ 2
Die unter den Geltungsbereich des § 1 fallenden 

Betriebe aller Eigentumsformen erhalten mit Wirkung 
vom 1. April 1964 für die Durchführung von Trans
porten an festen Brennstoffen im eigenen Werk
verkehr keine Kraftstoffbezugsmarken zum Bezug 
preisermäßigter Kraftstoffe. Diese Betriebe beziehen 
für den Transport fester Brennstoffe im Werkverkehr 
die Kraftstoffe zu den festliegenden Freiverkaufs
preisen des VEB Minol.

§ 3
Kraftstoffe im Sinne dieser Anordnung sind Ver

gaserkraftstoff und Dieselkraftstoff.

§ 8
Preisdifferenzen bei Eigenleistungen für betriebliche 

Investitionen
Die Ziff. 2 des § 1 Abs. I der Anordnung Nr. 1 vom

1. Februar 1964 über die Zahlung von Preisdifferenzen 
im Zusammenhang mit der Industriepreisreform 
(GBl. II S. 151) erhält folgende Fassung:

„2. für Eigenleistungen für betriebliche Investitio
nen, bei denen Erzeugnisse verwendet werden, 
die vom Betrieb zu Preisen nach dem Stand vom
1. April 1964 (neuer Preis) zu berechnen sind, 
wenn eine besondere Bestätigung des Ministers 
der Finanzen vorliegt.“

§ 9
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. April 1964 in Kraft.

Berlin, den 12. März 1964

Der Minister der Finanzen
I. V.: K a m i n s k y  

Erster Stellvertreter des Ministers

§ 4

Soweit die Nutzlastfahrzeuge des Kohleplatzhandels 
außerhalb des eigenen Werkverkehrs für feste Brenn
stoffe im Aufträge der Kraftverkehrsdienststellen zur 
Erfüllung anderer Transportaufgaben eingesetzt 
werden, erhalten die Betriebe des Kohleplatzhandels 
Kraftstoff bezugsmarken bzw. Kontingente für den 
Bezug preisermäßigter Kraftstoffe.

§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. April 1964 in Kraft.

Berlin, den 27. Februar 1964

Der Minister 
für Verkehrswesen

I. V.: S c h o l z  
Staatssekretär

Der Vorsitzende 
des Volkswirtschaftsrates 

der Deutschen 
Demokratischen Republik

I. V.: W i t t i k  
Minister und 

Erster Stellvertreter 
des Vorsitzenden


